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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) im Rahmen von Planungsver-
fahren oder bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ergibt sich aus den unmit-
telbar geltenden Regelungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. §§ 44 Abs. 5 und 6 und 45 Abs. 7 
BNatSchG. Damit sind die entsprechenden Artenschutzbestimmungen der FFH-RL (Art. 12, 13 und 
16 FFH-RL) und der V-RL (Art. 5, 9 und 13 V-RL) in nationales Recht umgesetzt worden. Bei Zu-
widerhandlungen gegen die Artenschutzbestimmungen sind die §§ 69 ff. BNatSchG zu beachten. 

In einem Siedlungsgebiet des Ortsteiles Schlangen soll für den Bebauungsplan Nr. S 12 ĂGebiet 
zwischen Heidweg, WeststraÇe, LindenstraÇe und Sch¿tzenstraÇeñ die 17.  nderung aufgestellt 
werden. Das Gebiet ist über die 10. Änderung bereits überplant. Mit der nun 17. Änderung sollen 
geringfügig weitere Wohnbauflächen entwickelt werden. 

Das Ziel der Gemeinde Schlangen, durch gezielte Nachverdichtungen im planerischen Innenbe-
reich das weitere Vordringen von Baugebieten in den Freiraum zu vermeiden, wird hier nachge-
kommen. Im Flächennutzungsplan ist dieser Bereich als Wohnbaufläche dargestellt. Im Regional-
plan ist der gesamte Planungsbereich als Allgemeiner Siedlungsbereich dargestellt.  

Der vorliegende ASB gibt einen Überblick über relevante Belange des besonderen Artenschutzes 
unter besonderer Berücksichtigung der planungsrelevanten Tierarten. Für die Themenbereiche 
Brutvögel werden Empfehlungen im Hinblick auf artenschutzrechtliche Fragestellungen gegeben. 

 

2 Rechtliche Vorgaben 

2.1 Naturschutzfachliche Grundlagen 

Zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den Menschen 
sind auf gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene umfangreiche Vorschriften erlassen wor-
den. Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 92/43/EWG 
des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 
vom 21.05.1992 - FFH-Richtlinie - (ABl. EG Nr. L 206/7) sowie in den Artikeln 5 bis 7 und 9 der 
Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten vom 
02.04.1979 - Vogelschutzrichtlinie - (ABl. EG Nr. L 103) verankert. 

Aufgrund der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) im Urteil vom 10.01.2006 (C-
98/03) wurde das Bundesnaturschutzgesetz geändert. Die aktuellste Fassung liegt derzeit vom 8. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) vor.  

 

2.2 Artenschutzrechtliche Bestimmungen des § 44 BNatSchG 

In § 44, Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) werden im Hinblick auf die Realisie-
rung von Vorhaben für besonders und streng geschützte Arten die im Folgenden aufgeführten Ver-
botstatbestªnde (ĂZugriffsverboteñ) definiert: 

Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verlet-
zen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Durch die ĂKleine Novelleñ des Bundesnaturschutzgesetzes (2007) wurden die oben genannten 
sehr weitreichenden Schädigungs- und Störungsverbote des § 44 BNatSchG um den Absatz 5 er-
gänzt, mit dem bestehende und von der Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der 
Auslegung der artenschutzrechtlichen Vorschriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesi-
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chert werden. Durch diesen Zusatz sollen akzeptable und im Vollzug praktikable Vorgaben für die 
Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 gemacht werden. Dies kann in Form von 
Vermeidungsmaßnahmen zur Wahrung der Funktion der Lebensstätte gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
geschehen. 

(5) Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 
18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten die Zu-
griffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV 
Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche 
Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt 
ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene 
unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 
Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffe-
nen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit 
erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte 
wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten 
gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt 
bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, 
Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

Eine Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG, mit der natürlich vorkommende Arten 
unter besonderen Schutz gestellt werden können, die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die 
die Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße verantwortlich ist, ist bisher nicht erlassen wor-
den. 

Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag sind somit die Beeinträchtigungen der folgenden Arten zu 
pr¿fen (im Folgenden Ăartenschutzrechtlich relevante Artenñ): 

¶ alle Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, 

¶ alle Ăeuropªischen Vogelarten". 

Aufgrund der Ausführungen in § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten für Eingriffe, die einer behördlichen 
Entscheidung oder einer Anzeige an eine Behörde bedürfen oder von einer Behörde durchgeführt 
werden (§ 17 BNatSchG), folgende Freistellungen von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG: 

¶ Nur Ănational gesch¿tzteñ Arten sind von allen Verboten des Ä 44 BNatSchG freigestellt. 

¶ Anhang-IV-Arten und europäische Vogelarten sind freigestellt 

- von dem Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG bei unvermeidbaren Tötungen infolge 
von Entnahme/Beschädigung/Zerstörung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte, 

- von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 4 BNatSchG, wenn die ökologische Funktion 
der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bzw. Pflanzenstandorte im räumlichen Zusammen-
hang erhalten bleibt, ggf. unter Zuhilfenahme von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen. 

Vermeidungsgebot 

Diese Legalausnahme nach § 44 Abs. 5 BNatSchG kann nur Anwendung finden, wenn dem Ver-
meidungsgebot bei Eingriffen (§ 15 Abs. 1 BNatSchG) genüge getan wird (vgl. BVerwG, Urteil v. 
14.7.2011 ï 9 A 12.10 ï [Ortsumgehung Freiberg]). Nach dem Wortlaut des Paragraphen ist zu 
begründen, soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können. 

In der Eingriffsregelung sind grundsätzlich alle Tier- und Pflanzenarten, auch die nur national be-
sonders geschützten, als Teil des Naturhaushaltes zu berücksichtigen und den Verursacherpflich-
ten gemäß § 15 BNatSchG (Vermeidung, Ausgleich, Ersatz u.a.) muss nachgekommen werden. 

Signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos 

Bei betriebsbedingten Kollisionen ist der Tötungstatbestand [§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG] in sach-
gerechter Auslegung des Gesetzes nicht bereits dann erfüllt, wenn (was nie auszuschließen ist) 
einzelne Exemplare einer Art zu Schaden kommen können, sondern erst dann, wenn sich das Tö-
tungsrisiko in signifikanter Weise erhºht (BVerwG, Urteil vom 09.07.2008 ĂBad Oeynhausenñ, Az.: 
9 A 14.07, Rdnr. 91). Gemeint ist eine Ădeutliche", Ăbezeichnendeñ bzw. Ăbedeutsameñ Steigerung 
des Tötungsrisikos (vgl. OVG Lüneburg, Beschluss vom 18.04.2011 - 12 ME 274/10). Vermei-
dungsmaÇnahmen sind bei der Bewertung einzubeziehen (BVerwG, Urt. v. 09.07.2009 ĂFlughafen 
M¿nster/Osnabr¿ckñ, Az.: 4 C 12.07, Rdnr. 42).  
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Erhaltungszustand der lokalen Population 

Das Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) gilt für Anhang-IV-Arten und Vögel definitions-
gemäß nur dann, wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. 

Demzufolge kann ein Verbotstatbestand nur erfüllt sein: 

- bei Anhang-IV- oder europäischen Vogelarten und 
- bei vermeidbaren Tötungen bzw. Kollisionen, d.h. wenn die Möglichkeiten zur Vermeidung nicht 

ausgeschöpft werden und das Tötungsrisiko nicht auf das Niveau des bestehenden allgemei-
nen Lebensrisikos (Ausschluss einer signifikanten Erhöhung) gesenkt wird (vgl. BVerwG, Urteil 
v. 14.7.2011 ï 9 A 12.10 ï [Ortsumgehung Freiberg]), 

- wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert bzw. ein aktuell 
schlechter Erhaltungszustand sich durch Auswirkungen des Vorhabens nicht verbessern lässt 
oder 

- wenn die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bzw. Pflanzenstandorte 
auch nicht mit vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen im räumlichen Zusammenhang erhalten 
werden kann. 

Zu unscharfen Begriffen wie ĂSignifikanzñ, Ăerhebliche Stºrungñ oder ĂErhaltungszustandñ hat das 
BVerwG (Urteil vom 09.07.2008 ĂBad Oeynhausenñ, Az.: 9 A 14.07, Rdnr. 64) ausgef¿hrt: 

Die artenschutzrechtliche Prüfung hat - bei der Erfassung wie bei der Bewertung möglicher Betrof-
fenheiten - nach ausschließlich wissenschaftlichen Kriterien zu erfolgen. Dabei erfordern die inso-
weit maÇgeblichen rechtlichen Fragestellungen, z.B. ob eine Ăerhebliche Stºrungñ einer Art vorliegt 
und ob ihre Population in einem Ăg¿nstigen Erhaltungszustandñ verweilt, ºkologische Bewertungen 
und Einschätzungen, für die nähere normkonkretisierende Maßstäbe fehlen. Anders als in anderen 
Bereichen des Umweltrechts, wie etwa dem Bundes-Immissionsschutzgesetz mit inzwischen 36 
Durchführungsverordnungen und weiteren Verwaltungsvorschriften (TA Luft, TA Lärm), in denen 
solche Maßstabsetzung in hohem Maße erfolgt ist, hat der Normgeber im Bereich des Artenschut-
zes bislang weder selbst, noch durch Einschaltung und Beauftragung fachkundiger Gremien inso-
weit auch nur annähernd hinreichende Vorgaben für den Rechtsanwender aufgestellt. Dieser ist 
daher auf - außerrechtliche - Erkenntnisse der ökologischen Wissenschaft und Praxis angewiesen. 
Deren Erkenntnisstand ist aber in weiten Bereichen der Ökologie ebenfalls noch nicht so weit ent-
wickelt, dass sie dem Rechtsanwender verlässliche Antworten liefern können. Insoweit steht der 
Planfeststellungsbehörde eine naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative zu. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG können zur Vermeidung von Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 
3 und 4 (Fortpflanzungs- und Ruhestätten [FoRu], Pflanzenwuchsorte) auch vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen festgesetzt und durchgeführt werden. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
(syn. CEF-Maßnahmen2) müssen bereits zum Eingriffszeitpunkt vollständig oder zumindest so 
weitgehend wirksam sein, dass keine Engpasssituationen für den Fortbestand der vom Eingriff be-
troffenen Individuen-Gemeinschaft entstehen können. Sie müssen im räumlich-funktionalen Zu-
sammenhang mit der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte stehen und inso-
fern unmittelbar am voraussichtlich betroffenen Bestand ansetzen und mit ihm räumlich-funktional 
verbunden sein (RUNGE et al. 2009). 

Artenschutz in der Bauleitplanung 

In der Bauleitplanung sind in der Regel keine umfangreichen tierökologischen Kartierungen durch-
zuführen, da die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände für die Bauleitplanungen nur mittelbare 
Bedeutung haben. 

In der Rechtsprechung des OVG Münster vom 22.09.2015 (AZ. 10 D 82/13.NE) heißt es: 

ĂHingewiesen sei darauf, dass nach der Rechtsprechung des Senates artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände allein auf die Verwirklichkeitshandlung bezogen sind und daher für die Bauleitpla-
nung nur mittelbare Bedeutung haben. Es bedarf im Aufstellungsverfahren lediglich einer Abschät-
zung durch den Plangeber, ob der Verwirklichung der Planung artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stªnde als un¿berwindliche Vollzugshindernisse entgegenstehen werdenñ. 
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2.3 Ausnahmen gemäß § 45 BNatSchG 

Ausnahmen von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 4 BNatSchG werden durch den § 45 Abs. 7 
BNatSchG geregelt und von den zuständigen Landesbehörden zugelassen. 

Eine Ausnahme ist erforderlich, wenn: 

¶ Tiere verletzt oder getötet werden (außer bei unabwendbaren Kollisionen oder infolge der un-
vermeidbaren Zerstörung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte unter Ausschöpfung der Mög-
lichkeiten zur Vermeidung und Absenkung des Tötungsrisikos auf das Niveau des allgemeinen 
Lebensrisikos), 

¶ Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten erheblich gestört werden, so dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-
schlechtert bzw. ein aktuell schlechter Erhaltungszustand sich durch Auswirkungen des Vorha-
bens nicht verbessern lässt, 

¶ Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden 
und deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht mehr erfüllt ist bzw. die 
Durchgängigkeit der ökologischen Funktion nicht gewährleistet ist, 

¶ Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen werden, sie oder ihre Stand-
orte beschädigt oder zerstört werden und die ökologische Funktion im räumlichen Zusammen-
hang nicht mehr erfüllt ist. 

Für die Gewährung einer Ausnahme müssen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG die folgenden drei Be-
dingungen gleichzeitig erfüllt sein (KIEL 2007): 

¶ Vorliegen zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, die gegenüber dem 
öffentlichen Interesse am Artenschutz überwiegen, 

¶ Fehlen einer zumutbaren Alternative und 

¶ der Erhaltungszustand der Populationen einer Art verschlechtert sich nicht bzw. im Falle eines 
bereits aktuell ungünstigen Erhaltungszustandes wird die Wiederherstellung des günstigen Er-
haltungszustands nicht (grundsätzlich) verhindert. 

Als zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses kommen sowohl Gründe im In-
teresse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit als auch solche sozialer und wirt-
schaftlicher Art in Frage. 

Bezüglich des Erhaltungszustandes der Populationen besteht bei den FFH-Anhang IV-Arten im 
Sinne des Art. 16 Abs. 1 FFH-RL die zusätzliche Bedingung, dass die Populationen der betroffe-
nen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ohne Beeinträchtigung in einem Ăg¿nstigen Erhal-
tungszustandñ verweilen. Demgegen¿ber kommt bei den europªischen Vogelarten gemäß Art. 13 
VS-RL nur ein Verschlechterungsverbot des Erhaltungszustandes zum Tragen (KIEL 2007). 

 

2.4 Umweltschadensgesetz (USchadG) 

Neben den artenschutzrechtlichen Bestimmungen sind als Folge möglicher erheblicher Beeinträch-
tigungen von EU-weit geschützten Tier- und Pflanzenarten und deren Habitaten (§ 2 USchadG, § 
19 BNatSchG), die umweltrechtlichen Vorgaben und Umwelthaftungsfolgen des Umweltschadens-
gesetzes (USchadG) zu beachten. Demzufolge sind erhebliche Beeinträchtigungen von gemein-
schaftsrechtlich geschützten Arten als Umweltschäden zu vermeiden (§§ 4-6 USchadG). Die Ver-
ursacher von erheblichen Umweltschäden an der Biodiversität sind sanierungs- und kostenpflichtig 
(§§ 7-9 USchadG). 

Um von der Haftung gemäß § 19 BNatSchG freigestellt zu werden, muss im Genehmigungsverfah-
ren dargelegt werden, ob alle möglichen Schäden an Arten und Lebensräumen im Sinne des § 2 
USchadG erfasst und Sanierungsmaßnahmen geplant wurden. 

§ 19 BNatSchG Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen 
(1) Eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des Umweltschadensge-
setzes ist jeder Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibe-
haltung des günstigen Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder Arten hat. Abweichend von 
Satz 1 liegt keine Schädigung vor bei zuvor ermittelten nachteiligen Auswirkungen von Tätigkeiten 
einer verantwortlichen Person, die von der zuständigen Behörde nach den §§ 34, 35, 45 Absatz 7 
oder § 67 Absatz 2 oder, wenn eine solche Prüfung nicht erforderlich ist, nach § 15 oder auf Grund 
der Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 30 oder § 33 des Baugesetzbuches genehmigt wur-
den oder zulässig sind. 
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(2) Arten im Sinne des Absatzes 1 sind die Arten, die in 
1. Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG oder 
2. den Anhängen II und IV der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführt sind. 
(3) Natürliche Lebensräume im Sinne des Absatzes 1 sind die 

1. Lebensräume der Arten, die in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG 
oder in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, 

2. natürlichen Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse sowie 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten. 

(4) Hat eine verantwortliche Person nach dem Umweltschadensgesetz eine Schädigung geschütz-
ter Arten oder natürlicher Lebensräume verursacht, so trifft sie die erforderlichen Sanierungsmaß-
nahmen gemäß Anhang II Nummer 1 der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umwelt-
schäden (ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 56), die durch die Richtlinie 2006/21/EG (ABl. L 102 vom 
11.4.2006, S. 15) geändert worden ist. 

(5) Ob Auswirkungen nach Absatz 1 erheblich sind, ist mit Bezug auf den Ausgangszustand unter 
Berücksichtigung der Kriterien des Anhangs I der Richtlinie 2004/35/EG zu ermitteln. Eine erhebli-
che Schädigung liegt dabei in der Regel nicht vor bei 

1. nachteiligen Abweichungen, die geringer sind als die natürlichen Fluktuationen, die für den 
betreffenden Lebensraum oder die betreffende Art als normal gelten, 

2. nachteiligen Abweichungen, die auf natürliche Ursachen zurückzuführen sind oder aber auf 
eine äußere Einwirkung im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der betreffenden Gebie-
te, die den Aufzeichnungen über den Lebensraum oder den Dokumenten über die Erhal-
tungsziele zufolge als normal anzusehen ist oder der früheren Bewirtschaftungsweise der 
jeweiligen Eigentümer oder Betreiber entspricht, 

3. einer Schädigung von Arten oder Lebensräumen, die sich nachweislich ohne äußere Einwir-
kung in kurzer Zeit so weit regenerieren werden, dass entweder der Ausgangszustand er-
reicht wird oder aber allein auf Grund der Dynamik der betreffenden Art oder des Lebens-
raums ein Zustand erreicht wird, der im Vergleich zum Ausgangszustand als gleichwertig 
oder besser zu bewerten ist. 

Für die Lebensraumtypen (LRT) des Anhangs I der FFH-RL werden die Auswirkungen des Vorha-
bens für LRT im Betrachtungsbereich des Vorhabens im Rahmen des AFB geprüft. 

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag behandelt die Arten des FFH-Anhangs IV und die europäi-
schen Vogelarten inkl. der Arten des Anhangs I der VS-RL und der in Art. 4 Abs. 2 VS-RL genann-
te Arten (Zugvögel) sowie ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten auch im Sinne des USchadG aus-
reichend. 

Soweit geboten, wird für Arten des Anhangs II der FFH-RL eine Prüfung auf mögliche nachteilige 
Auswirkungen durchgeführt. 

 

3 Prüfverfahren 

Die Artenschutzprüfung ist eine eigenständige Prüfung, bei der mögliche Auswirkungen eines Ein-
griffs auf EU-weit geschützte Tier- und Pflanzenarten überprüft werden. 

Grundlegend ist eine aussagefähige Vorhabenbeschreibung. Aus dieser werden die vorhabenbe-
dingten, artenschutzrelevanten Wirkfaktoren entwickelt. Des Weiteren werden die möglichen 
Vermeidungsmaßnahmen (nicht CEF-Maßnahmen, diese werden erst in Prüfstufe II behandelt) 
aufgezeigt, die geeignet sind, um das Eintreten der Verbotstatbestände zu verhindern. Sie werden 
bei den weiteren Prüfschritten berücksichtigt. 

In NRW wird das erforderliche Prüfungsprocedere hinsichtlich der Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie und der europäischen Vogelarten in Planungs- und Zulassungsverfahren durch die VV-
Artenschutz (Rd.Erl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz v. 13.04.2010, - III 4 - 616.06.01.17 -) vorgegeben. Bundesweite rechtliche Grundlagen da-
für sind die §§ 44 und 45 BNatSchG. 

Die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüften Arten sind im Rah-
men des Planungs- oder Zulassungsverfahrens zu berücksichtigen (BVerwG v. 12.03.2008 ĂA 44 
Hessisch Lichtenau IIñ, Rdn. 225). Das Nichtvorliegen der Verbotstatbestände ist für diese Arten in 
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geeigneter Weise im AFB zu dokumentieren ï für diese Arten wird in o.g. Verwaltungsvorschrift ei-
ne vereinfachte, zusammenfassend tabellarische Prüfung vorgeschlagen. 

Auf der Grundlage der gesetzlichen Anforderungen zum Artenschutz sind folgende Prüfschritte 
durchzuführen: 

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren) 

In dieser Stufe wird durch eine überschlägige Prognose geklärt, ob im Planungsgebiet und ggf. bei 
welchen FFH-Arten des Anhangs IV FFH-RL und bei welchen europäischen Vogelarten arten-
schutzrechtliche Konflikte auftreten können. Um dies beurteilen zu können, sind alle verfügbaren 
Informationen zum betroffenen Artenspektrum einzuholen (z.B. Fachinformationssystem ĂGe-
schützte Arten in Nordrhein-Westfalenñ, @LINFOS). 

Vor dem Hintergrund des Vorhabentyps und der Örtlichkeit sind alle relevanten Wirkfaktoren des 
Vorhabens einzubeziehen. Immer wenn die Möglichkeit besteht, dass eines der artenschutzrechtli-
chen Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG (s.u.) erfüllt wird, ist für die betreffenden Arten ei-
ne vertiefende Art-für-Art-Betrachtung in Stufe II erforderlich. 

Zugriffsverbote: 

1. Verletzen oder Töten von Individuen, sofern sich das Kollisionsrisiko gegenüber dem allgemei-
nen Lebensrisiko signifikant erhöht  

2. Störung der lokalen Population 

3. Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten inklusive essentieller Nahrungs- und 
Jagdbereiche sowie Flugrouten und Wanderkorridore. 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Hier werden die Zugriffsverbote artspezifisch im Sinne einer Art-für-Art-Betrachtung geprüft sowie 
ggf. erforderliche Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen und 
ggf. ein Risikomanagement konzipiert. Anschließend wird geprüft, bei welchen Arten trotz dieser 
Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen Verbote verstoßen wird. Hierzu ist ggf. ein speziel-
les Artenschutz-Gutachten einzuholen. 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

In dieser Stufe wird geprüft, ob die drei Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG 
(zwingende Gründe, Alternativlosigkeit, keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes) vorlie-
gen und insofern eine Ausnahme von den Verboten zugelassen werden kann. 

 

4 Untersuchungsgebiet und geplantes Vorhaben 

Das Plangebiet liegt südlich der Lindenstraße und nördlich des Tennisplatzes im westlichen Sied-
lungsbereich von Schlangen. Für den Geltungsbereich besteht der rechtskräftige Bebauungsplan 
S 12, maßgeblich ist die 10. Änderung aus dem Jahr 2005.  
Die Gemeinde Schlangen plant die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes (WA) und einer 
Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kindergarten, beide mit einer Grundflächen-
zahl (GRZ) von 0,4 und einer festgesetzten maximal zulässigen überbaubaren Fläche von 50 % 
der Grundstücksfläche. 
Der Heinz-Wiemann-Weg wurde als innere Erschließung des Gebietes bereits gebaut. 
Die Biotop- und Nutzungsstrukturen des Plangebietes werden durch die Kindertagesstätte sowie 
Wohnbauflächen mit intensiv gepflegten Rasenflächen, Beetanlagen, Ziergehölzpflanzungen und 
Nutzgärten geprägt. Im Südosten befindet sich ein Waldbereich, der nicht überplant, sondern erhal-
ten bleibt. Die ehemaligen Weideflächen werden seit dem Bau des Heinz-Wiemann-Weges nicht 
mehr landwirtschaftlich genutzt und sind brachgefallen. 
Die ersten Grundstücke werden bereits auf der Grundlage der 10. Änderung bebaut. 
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Foto 1:  Kindergarten 
Der Kindergarten und das Regenrückhaltebecken wurden 
bereits bebaut. 

Foto 2:  Bestandsgebäude Lindenstraße 
Bestandsgebäude südlich der Lindenstraße 

 

 

Abb. 1: Luftbild des Plangebietes (Maßstab 1 : 5.000) 
 Quelle: Land NRW (2023) Datenlizenz ï Luftbild ï Version 2.0 (https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/) 

 

https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/
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Foto 3:  ehemalige Weidefläche 
Auf der ehemaligen Weidefläche wurde bereits der Heinz-
Wiemann-Weg gebaut. 

Foto 4:  Bau erster Wohngebäude 
Ein Wohnhaus ist bereits bezogen und drei Wohnhäuser 
sind derzeit im Bau. 

 

5 Wirkfaktoren 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes werden überwiegend inzwischen mit Rasen eingesäte 
Bauerwartungsflächen überplant. Der Kindergarten sowie das Regenrückhaltebecken sind bereits 
bebaut. Es werden keine weiteren Bäume und Sträucher entfernt.  

Baubedingte Wirkfaktoren 

Zu den baubedingten Wirkfaktoren gehören Wirkfaktoren, die im Zusammenhang mit der Durch-
führung von Baumaßnahmen auftreten, etwa durch Lärm, die Errichtung von Baufeldern, das 
Bewegen von Maschinen oder Erdarbeiten. Grundsätzlich sind folgende Wirkungen denkbar: 

Wirkfaktoren 

- temporäre Flächeninanspruchnahme (Einrichtung von Baustellenzufahrten, Baustraßen, Ab-
stellen von schwerem Baugerät, Materiallager, u. a.) 

- Lärm, Stäube und Erschütterungen (Lärmemissionen der Baustellenfahrzeuge und sonstiger 
Geräte) 

- Zerstörung von Nist- bzw. Brutstätten sowie von Nahrungslebensräumen. Habitatverlust und -
degeneration sowie vorrübergehende Überbauung durch Nutzung von Flächen durch 
Baustelleneinrichtung und Lagerplätze 

- In Baustellennähe kann es durch Verlärmung zu temporären Verschiebungen im Artenspekt-
rum kommen. Auf Grund der temporären Begrenzung der Auswirkungen auf die Bauphase 
sind meist keine nachhaltigen Auswirkungen zu erwarten 

 

Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Zu den anlagebedingten Wirkungen zählt die dauerhafte Flächeninanspruchnahme, z. B. der 
Flächenverlust durch neue Gebäude oder Nebenanlagen und der Zuwegung und damit verbun-
dene Barriere- und Zerschneidungseffekte. 

Wirkfaktoren 

Anlagebedingte Wirkungen gehen über die Bauphase hinaus. Hierzu zählen u. a. 

- Flächenumwandlung 

- Bodenverdichtung und -versiegelung 

- Barriere und Zerschneidungseffekt 

 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Betriebsbedingte Wirkungen sind durch die Beleuchtung von Außenbereichen, den Einsatz von 
Fahrzeugen sowie durch die am Standort wirkenden Menschen denkbar. 

Wirkfaktoren 
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Als betriebsbedingt sind jene Wirkfaktoren anzuführen, die durch den Betrieb der Kindertages-
stätte entstehen, so z.B.: 

- Lärm, Erschütterungen durch Verkehr, bei evtl. betriebsbedingten, also künftig immer wieder 
auftretenden Verlärmung kann es zur Verschiebung im Artenspektrum der Avifauna kommen 

- Pflegemaßnahmen wie Unkrautbeseitigung, Gehölzarbeiten etc. 

- Veränderte Lichtverhältnisse 

Tab. 1: Wirkfaktoren bei Umsetzung der Vorgaben des Bebauungsplanes 

 

6 Allgemeine Vermeidungsmaßnahmen 

Um mögliche Beeinträchtigungen von Landschaft, Lebensräumen und Arten zu vermeiden oder zu 
minimieren, sind folgende Vermeidungsmaßnahmen unabhängig von der artenschutzrechtlichen 
Prüfung vorgesehen: 

- Nutzung des bestehenden Wegenetzes als Zuwegung für Anlieferverkehr ohne aufwändigen 
Ausbau 

 

7 Ermittlung planungsrelevanter Arten 

Für die Berücksichtigung des Artenschutzes in Fach- und Eingriffsplanungen sind die allgemeinen 
Vorgaben des § 44 BNatSchG ausschlaggebend. Danach ist das Artenschutzregime bei Planungs- 
und Zulassungsverfahren auf folgende Arten beschränkt § 44 Abs. 5 BNatSchG): 

Arten gemäß Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) 

Bei den im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannten Arten handelt es sich um seltene und schüt-
zenswerte Arten, die unter einem besonderen Rechtsschutz der EU stehen. Der besondere Arten-
schutz gilt hier auch außerhalb von FFH-Gebieten. Gemäß § 7 BNatSchG Abs. 2 Nr. 14 zählen sie 
zu den streng geschützten Arten. 

Europäische Vogelarten 

Zu den europäischen Vogelarten zählen nach der VS-RL alle in Europa heimischen, wild lebenden 
Vogelarten. Grundsätzlich sind alle europäischen Vogelarten besonders geschützt, einige aufgrund 
der BArtSchV oder der EG-ArtSchV auch streng geschützt (z. B. alle Greifvögel und Eulen). 

Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aufgeführt sind (eine ent-
sprechende Rechtsverordnung liegt derzeit nicht vor). 

 

7.1 Fachinformationssysteme (FIS) des LANUV 

Das Fachinformationssystem ĂGesch¿tzte Arten in Nordrhein-Westfalenñ gibt Hinweise auf bekann-
te Vorkommen von gem. § 7 BNatSchG besonders und streng geschützte Arten. Für das zu be-
trachtende Messtischblatt (4119/4 Horn-Bad Meinberg) TK 25 liegen danach in der weiträumigen 
Betrachtung insgesamt 52 Hinweise für Vorkommen planungsrelevanter Arten vor (nachfolgende 
Tabelle). Diese teilen sich in 6 Säugetierarten (Fledermäuse) und 46 Vogelarten auf. 

Eine Einschränkung dieses potenziellen Arteninventars durch das Planvorhaben kann jedoch be-
reits anhand einer Gegenüberstellung der örtlichen Biotopstrukturen mit den jeweils artspezifischen 
Lebensraumansprüchen erfolgen. 

Der Planungsraum wird biogeografisch der atlantischen Region zugeordnet. 

Eine vollständige Auflistung der Arten ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 
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Art 

Status 
Erhaltungszustand 
in NRW (ATL) 

Deutscher Name Wissenschaftlicher  
Name 

Säugetiere 

Bechsteinfledermaus  Myotis bechsteinii  Nachweis ab 2000 vorhanden Uŷ 

Braunes Langohr  Plecotus auritus  Nachweis ab 2000 vorhanden G 

Fransenfledermaus  Myotis nattereri  Nachweis ab 2000 vorhanden G 

Großes Mausohr  Myotis myotis  Nachweis ab 2000 vorhanden U 

Rauhautfledermaus  Pipistrellus nathusii  Nachweis ab 2000 vorhanden G 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus  Nachweis ab 2000 vorhanden G 

Vögel 

Baumfalke  Falco subbuteo  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. U 

Baumpieper Anthus trivialis Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. Uŷ 

Bluthänfling  Carduelis cannabina  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. U 

Brachpieper Anthus campestris Nachweis 'Rast/Wintervorkommen' vorh. G 

Braunkehlchen Saxicola rubetra Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. S 

Eisvogel  Alcedo atthis  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. G 

Feldlerche  Alauda arvensis  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. UŹ 

Feldschwirl  Locustella naevia  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. U 

Feldsperling  Passer montanus  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. U 

Fischadler Pandion haliaetus Nachweis 'Rast/Wintervorkommen' vorh. G 

Gartenrotschwanz  Phoenicurus phoenicurus  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. U 

Girlitz  Serinus serinus  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. S 

Habicht  Accipiter gentilis  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. U 

Heidelerche  Lullula arborea  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. Uŷ 

Kleinspecht  Dryobates minor  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. U 

Kranich Grus grus Nachweis 'Rast/Wintervorkommen' vorh. Uŷ 

Kuckuck  Cuculus canorus  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. UŹ 

Mäusebussard  Buteo buteo  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. G 

Mehlschwalbe  Delichon urbica  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. U 

Neuntöter  Lanius collurio  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. U 

Raubwürger Lanius excubitor Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. S 

Rauchschwalbe  Hirundo rustica  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. U 

Rotmilan  Milvus milvus  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. S 

Schleiereule  Tyto alba  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. G 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. G 

Schwarzmilan Milvus migrans Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. G 

Schwarzspecht  Dryocopus martius  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. G 

Schwarzstorch Ciconia nigra Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. S 

Sperber  Accipiter nisus  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. G 

Sperlingskauz Glaucidium passerinum Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. S 

Star  Sturnus vulgaris  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. U 

Sumpfohreule Asio flammeus Nachweis 'Rast/Wintervorkommen' vorh. S 

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. G 

Turmfalke  Falco tinnunculus  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. G 

Turteltaube  Streptopelia turtur  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. S 

Wachtel  Coturnix coturnix  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. U 

Waldkauz  Strix aluco  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. G 

Waldlaubsänger  Phylloscopus sibilatrix  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. U 

Waldohreule  Asio otus  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. U 

Waldschnepfe  Scolopax rusticola  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. U 

Wanderfalke Falco peregrinus Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. G 

Wendehals Jynx torquilla Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. S 

Wespenbussard Pernis apivorus Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. S 

Wiesenpieper Anthus pratensis Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. S 

Ziegenmelker  Caprimulgus europaeus  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. S 

Zwergtaucher  Tachybaptus ruficollis  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorh. G 

Tab. 2: Planungsrelevante Arten im Messtischblatt Horn-Bad Meinberg 4119/4 
(Quelle: http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt Stand August 2023) 

  

http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6511
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6511
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6512
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6512
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6514
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6514
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6521
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6521
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6524
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6524
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6529
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6529
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102979
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102979
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/152931
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/152931
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102951
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102951
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103035
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103035
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103089
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103089
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103182
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103182
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103092
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103092
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102990
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102990
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103008
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103008
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103037
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103037
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103159
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103159
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103029
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103029
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103010
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103010
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103146
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103146
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103185
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103185
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103147
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103147
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103013
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103013
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102972
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102972
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103161
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103161
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103017
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103017
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103164
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103164
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102981
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102981
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103180
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103180
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103026
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103026
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102977
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102977
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103115
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103115
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102978
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102978
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103137
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103137
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103190
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103190
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103034
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103034
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt
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7.2 Landschaftsplanung 

Für diesen Bereich sind im Landschaftsplan keine Aussagen getroffen (vgl. Abb. 2). 

 

 

Abb. 2: Darstellung des Landschaftsplanes (ohne Maßstab) 
 (Quelle: https://geoportal.kreislippe.de/geoportal/application/schutzgebiete) 

Das allgemeine Landschaftsschutzgebiet beginnt ca. 75 m nördlich der Lindenstraße. Aufgrund der 
Bebauung hinter die bestehende Bebauung an der Lindenstraße sind keine Beeinträchtigungen für 
das weiter nördlich liegende Landschaftsschutzgebiet zu erwarten.  

 

7.1 Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht 

Hier werden die im Nahbereich der Anlagen liegenden Schutzgebiete nach §§ 23 ï 29 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) sowie schutzwürdige Biotope genannt, die im LINFOS dargestellt 
sind. 

Im Geltungsbereich sind keine Schutzgebiete vorhanden (vgl. Abb. 3). Die Bäume an der Linden-
straße sind im Alleenkataster aufgenommen. 

 

N 2.1-07 
NSG 
Strothe Niederung 

L 2.2-01 
LSG  
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Abb. 3: Schutzgebiete (ohne Maßstab) 
 (Quelle: https://www.uvo.nrw.de/uvo.html?lang=de) 

 
Planungsrelevante Arten (LINFOS) 

Im LINFOS-Informationssystem des Landes Nordrhein-Westfalen sind im Geltungsbereich und in 
der Nähe keine planungsrelevanten Arten verzeichnet.  

 

Abb. 4: Planungsrelevante Arten (ohne Maßstab) 
 (Quelle: https://linfos.naturschutzinformationen.nrw.de/atlinfos/de/atlinfos) 
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7.2 Artenspektrum 

Im Rahmen des Bebauungsplanes ist eine artenschutzrechtliche Begehung durchgeführt worden, 
da durch die Festsetzungen im Bebauungsplan Gebäude errichtet werden können. Daher ist eine 
Einschätzung des Lebensraumes (z.B. Offenland, Gehölze) bestimmter Tierarten (vor allem Vogel- 
und Fledermausarten) durch eine Begehung erforderlich. 

 

7.2.1 Avifauna 

Hinsichtlich der den Vorhabenbereich prägenden Biotopstrukturen ehemaliges Intensivgrünland mit 
fertiger Erschließungsstraße für die Wohnhäüser, eingegrenzt von Siedlungsflächen und kleineren 
Waldflächen bietet der Untersuchungsbereich Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten aufgrund der 
Lage und der Nutzung am Siedlungsrand überwiegend für Ubiquisten (ĂAllerweltsartenñ). Die an-
grenzenden Wohnhäuser (Katzen, Hunde) und die direkt angrenzende Straße wirken limitierend 
auf anspruchsvolle geschützte Arten. In den vorhandenen Gehölzen des angrenzenden Gartens 
können Baum-, Busch- und Bodenbrüter potenziell brüten.  

 

7.2.2 Fledermäuse 

Im August 2023 wurde eine Begehung der Fläche zur Feststellung von potenziellen Fledermaus-
quartieren durchgeführt. 

Die ehemaligen Weideflächen bieten Fledermäusen lediglich Nahrungsraum. Da ausreichend 
Jagdhabitate in der Umgebung bestehen bleiben, können Beeinträchtigungen für Fledermäuse si-
cher ausgeschlossen werden. 

Da im Planungsgebiet keine Gehölze stehen, können Sommer-/ Winterquartiere ausgeschlossen 
werden.  

 

8 Bewertung der Ergebnisse 

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und der VV-Artenschutz werden die in Kap. 3 erläuterten 
Prüfschritte nachfolgend durchgeführt. Dabei werden potenziell mögliche negative Einflüsse auf die 
betrachteten Arten gemäß den Tatbeständen der Tötung, Störung und der Beeinträchtigung sowie 
der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten analysiert und diskutiert. 

 

8.1 Prüfstufe I: Vorprüfung und Abschichtung ï Darstellung des Artenspektrums 
und der Wirkfaktoren 

In Vorbereitung des AFB wurden die potenziell vorkommenden und zu betrachtenden Arten für das 
UG ermittelt.  

Bei der Konfliktanalyse werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG abgeprüft: 

- Werden planungsrelevante Arten verletzt oder getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört (Verbotstatbestand Nr. 1)? 

Direkte Verletzungen oder Tötungen von planungsrelevanten Arten oder deren Entwicklungs-
formen können u. a. bei der Baufeldräumung oder der Baustelleneinrichtung auftreten. Ein Ver-
botstatbestand besteht jedoch nur, wenn sich das Kollisionsrisiko in signifikanter Weise erhöht. 
Unvermeidbare Einzelverluste durch Kollisionen erfüllen nicht den Verbotstatbestand Nr. 1. 

- Werden planungsrelevante Arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört (Verbotstatbestand Nr. 2)?  

Ein Verstoß gegen das Verbot liegt dann vor, wenn sich durch projektbedingte Störungen, die 
zu einer Beunruhigung von Individuen führen (z. B. Lärm, Licht etc.) der Erhaltungszustand der 
lokalen Population verschlechtert, z. B. durch Minderung des Reproduktionserfolgs. 

- Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört 
(Verbotstatbestand Nr. 3)?  

Ein Verstoß gegen das Verbot liegt gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG nicht vor, wenn die 
ökologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Von einer Beschädigung oder Zer-
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störung wird dann ausgegangen, wenn der gesamte Lebensraum vernichtet wird oder der Le-
bensraum z. B. durch Immissionen in der Weise beeinträchtigt wird, dass er von der betroffenen 
Art nicht mehr dauerhaft besiedelbar ist. 

Zur Beurteilung möglicher Beeinträchtigungen werden relevante Untersuchungsergebnisse mit 
vergleichbarer Fragestellung (u.a. BRINKMANN et al. 2011, DÜRR 2014) und die vorhandenen 
Kenntnisse zur Ökologie der Arten herangezogen bzw. berücksichtigt (u.a. DIETZ et al. 2007, 
GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 1966ff, LANUV 2014a, WALZ 2005, JANSSEN et al. 2004, LANGGE-

MACH & DÜRR 2013). 

Im ersten Pr¿fschritt werden die Arten Ăabgeschichtetñ, die mit Sicherheit durch das Vorhaben nicht 
beeinträchtigt werden und bei denen keine Verbotstatbestände nach § 44, Abs. 1 BNatSchG auf-
treten können.  

Arten, bei denen Konflikte nicht auszuschließen sind und bei denen eine Prüfung der Verbotstatbe-
stände erforderlich wird (Stufe II), sind in der folgenden Tabelle zur besseren Übersicht mit einer 
grauen Hinterlegung des Artnamens gekennzeichnet.  

Im Gegensatz zu Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist der Verlust von Nah-
rungs- und Jagdhabitaten sowie Wanderkorridoren nur dann von Bedeutung, wenn es sich um es-
senzielle Flächen in Zusammenhang mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten handelt. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die aufgrund der Datenrecherchen potenziell im Bereich des Unter-
suchungsgebietes vorkommenden planungsrelevanten Arten mit Angaben des jeweiligen Erhal-
tungszustandes. Für jede der Arten werden die erforderlichen Lebensstrukturen aufgeführt und mit 
den im Plangebiet vorhandenen Strukturen abgeglichen. Daraus wird abgleitet, ob neben den tat-
sächlich nachgewiesenen Arten noch weitere Arten potenziell dort vorkommen können und ob die-
se möglicherweise aufgrund der Wirkfaktoren von der Planung betroffen sind. 
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Säugetiere 

Bechstein-
fleder-
maus  

MTB 
-- 

AV 
-- 

 

Uŷ 

Die Bechsteinfledermaus ist die am 
stärksten an den Lebensraum Wald ge-
bundene einheimische Fledermausart. 
Als typische Waldfledermaus bevorzugt 
sie große, mehrschichtige, teilweise 
feuchte Laub- und Mischwälder mit ei-
nem hohen Altholzanteil. Die Jagdflüge 
erfolgen entlang der Vegetation vom 
Boden bis zum Kronenbereich oder von 
Hangplätzen aus. Als Wochenstuben 
nutzt die Art im Sommerhalbjahr vor al-
lem Baumquartiere (z.B. Spechthöhlen) 
sowie Nistkästen.  

Vorkommen im Gel-
tungsbereich auszu-
schließen, da die Le-
bensräume im GB feh-
len. 

Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu. 

Braunes 
Langohr  

MTB 
-- 

AV 
-- 

 

G 

Waldart, besiedelt Laub- und Nadelwäl-
der, auch Parks und Gärten; WS und 
WQ meist in Baumhöhlen, auch Quartie-
re in und an Gebäuden, Jagdgebiete an 
Waldrändern, auf Wiesen, in strukturrei-
chen Gärten, Streuobstwiesen und 
Parkanlagen im Siedlungsbereich. 

Vorkommen im Gel-
tungsbereich auszu-
schließen, da die Le-
bensräume im GB feh-
len. 

Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu. 

http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6511
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6511
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6511
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6512
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6512
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Fransen-
fleder-
maus  

MTB 
-- 

AV 
-- 

 

G 

lebt bevorzugt in unterholzreichen 
Laubwäldern, WS v. a. in Baumhöhlen, 
aber auch auf Dachböden und in Vieh-
ställen; Winterquartiere in Höhlen, Stol-
len, Eiskellern, Brunnen; Jagdgebiete 
sind strukturierte, halboffene Parkland-
schaften mit Hecken, Baumgruppen, 
Grünland und Gewässern. 

Vorkommen im Gel-
tungsbereich auszu-
schließen, da die Le-
bensräume im GB feh-
len. 

Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu. 

Großes 
Mausohr  

MTB 
-- 

AV 
-- 

 

U 

Gebäudefledermaus, WS auf warmen, 
geräumigen Dachböden von Kirchen, 
Schlössern und anderen großen Gebäu-
den, Jagdgebiete meist in geschlosse-
nen Waldgebieten 

Vorkommen im Gel-
tungsbereich auszu-
schließen, da die Le-
bensräume im GB feh-
len. 

Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu. 

Rauhaut-
fleder-
maus  

MTB 
-- 

AV 
-- 

 

G 

Vorkommen in strukturreichen Land-
schaften mit hohem Wald- und Gewäs-
seranteil, Wochenstuben und Sommer-
quartiere in Baumhöhlen, Jagdgebiete 
an insektenreichen Waldrändern, Ge-
wässerufern und Feuchtgebieten in 
Wäldern, wandernde Art, in NRW nur ei-
ne Wochenstube im Kreis Recklinghau-
sen, Überwinterungsgebiete vor allem in 
Frankreich,  

Vorkommen im Gel-
tungsbereich auszu-
schließen, da die Le-
bensräume im GB feh-
len. 

Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu. 

Zwerg-
fleder-
maus  

MTB 
-- 

AV 
-- 

 

G 

Die Art ist eine Gebäudefledermaus, die 
in strukturreichen Landschaften, vor al-
lem auch in Siedlungsbereichen als Kul-
turfolger vorkommen. Als Hauptjagdge-
biete dienen Gewässer, Kleingehölze 
sowie aufgelockerte Laub- und 
Mischwälder. Die Tiere jagen in 2-6 
(max. 20) m Höhe im freien Luftraum oft 
entlang von Waldrändern, Hecken und 
Wegen. Als Sommerquartiere und Wo-
chenstuben werden fast ausschließlich 
Spaltenverstecke an und in Gebäuden 
aufgesucht. Baumquartiere sowie Nist-
kästen werden ebenfalls bewohnt. 

Vorkommen im Gel-
tungsbereich als Nah-
rungshabitat vorhanden. 
Nahrungshabitate sind 
nicht essenziell. 

Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu. 

 

  

http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6514
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6514
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6514
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6521
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6521
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6524
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6524
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6524
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6529
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6529
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6529
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Vögel 

Baumfalke  MTB SB  

U 

Baumfalken besiedeln halboffene, struk-
turreiche Kulturlandschaften mit Feucht-
wiesen, Mooren, Heiden sowie Gewäs-
sern. Großflächige, geschlossene Wald-
gebiete werden gemieden. Die Jagdge-
biete können bis zu 5 km von den Brut-
plätzen entfernt liegen. Diese befinden 
sich meist in lichten Altholzbeständen 
(häufig 80-100jährige Kiefernwälder), in 
Feldgehölzen, Baumreihen oder an 
Waldrändern. Als Horststandort werden 
alte Krähennester genutzt. 

Vorkommen im Ein-
griffsbereich auszu-
schließen.  
Im Eingriffsbereich sind 
keine Nist- und Ruhe-
stätten vorhanden. Im 
näheren Umfeld sind 
auch keine essenziellen 
Nahrungshabitate vor-
handen. 
Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu. 

Baumpie-
per 

MTB SB  

UŹ 

Der Baumpieper bewohnt offenes bis 
halboffenes Gelände mit höheren Ge-
hölzen als Singwarten und einer struk-
turreichen Krautschicht. Geeignete Le-
bensräume sind sonnige Waldränder, 
Lichtungen, Kahlschläge, junge Auffors-
tungen und lichte Wälder. Außerdem 
werden Heide- und Moorgebiete sowie 
Grünländer und Brachen mit einzeln 
stehenden Bäumen, Hecken und Feld-
gehölzen besiedelt. Dichte Wälder und 
sehr schattige Standorte werden dage-
gen gemieden.  

Vorkommen im Ein-
griffsbereich auszu-
schließen.  
Im Eingriffsbereich sind 
keine Nist- und Ruhe-
stätten vorhanden. Im 
näheren Umfeld sind 
auch keine essenziellen 
Nahrungshabitate vor-
handen. 
Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu. 

Bluthänf-
ling  

MTB SB  

U 

Als typische Vogelart der ländlichen Ge-
biete bevorzugt der Bluthänfling offene 
mit Hecken, Sträuchern oder jungen Ko-
niferen bewachsene Flächen und einer 
samentragenden Krautschicht. In NRW 
sind dies z.B. heckenreiche Agrarland-
schaften, Heide-, Ödland- und Ru-
deralflächen. Seit der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts aber hat sich die Präfe-
renz auch in die Richtung urbaner Le-
bensräume, wie Gärten, Parkanlagen 
und Friedhöfe verschoben. Hier ist die 
vornehmlich vegetabilische Nahrung des 
Bluthänflings in Form von Sämereien in 
ausreichender Zahl vorhanden. Der be-
vorzugte Neststandort befindet sich in 
dichten Büschen und Hecken. 

Vorkommen im Ein-
griffsbereich auszu-
schließen.  
Im Eingriffsbereich sind 
keine Nist- und Ruhe-
stätten vorhanden. Im 
näheren Umfeld sind 
auch keine essenziellen 
Nahrungshabitate vor-
handen. 
Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu. 

http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102979
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/152931
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/152931
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Brach-
pieper 

MTB Rast  

G 

In Nordrhein-Westfalen kommt der 
Brachpieper als regelmäßiger aber sel-
tener Durchzügler vor. Als Brutvogel ist 
die Art 1984 ausgestorben, das letzte 
Brutpaar wurde im Kreis Viersen nach-
gewiesen. Mit einer Wiederbesiedlung 
ist in Nordrhein-Westfalen aktuell nicht 
zu rechnen, da die Brutbestände in ganz 
Mitteleuropa abnehmen. Die aktuellen 
Verbreitungsschwerpunkte befinden sich 
im Mittelmeerraum und in Osteuropa. 
Dort kommt die Art in weiträumig offenen 
Lebensräumen mit vegetationsarmen 
Sandflächen und Dünen sowie schütter 
bewachsenen Grassteppen vor. Auf dem 
Herbstdurchzug erscheinen die Vögel in 
der Zeit von Mitte August bis Ende Sep-
tember. Auf dem Frühjahrsdurchzug zu 
den Brutgebieten treten sie von Mitte 
April bis Mai auf. Als Rastgebiete bevor-
zugt der Brachpieper offene Agrarflä-
chen in großräumigen Bördenlandschaf-
ten. Dort suchen die Tiere auf abgeern-
teten Äckern und kurzrassigen Weide- 
und Grasflächen nach Nahrung. 

Vorkommen im Ein-
griffsbereich auszu-
schließen.  
Im Eingriffsbereich sind 
keine Nist- und Ruhe-
stätten vorhanden. Im 
näheren Umfeld sind 
auch keine essenziellen 
Nahrungshabitate vor-
handen. 
Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu. 

Braun-
kehlchen 

MTB SB  

S 

In Nordrhein-Westfalen kommt das 
Braunkehlchen als seltener Brutvogel 
vor, hierzu gesellen sich zu den Zugzei-
ten auch Durchzügler aus nordöstlichen 
Populationen. Der Lebensraum des 
Braunkehlchens sind offene, extensiv 
bewirtschaftete Nass- und Feuchtgrün-
länder, Feuchtbrachen, feuchte Hoch-
staudenfluren sowie Moorrandbereiche. 
Wesentliche Habitatmerkmale sind eine 
vielfältige Krautschicht mit bodennaher 
Deckung (z.B. an Gräben, Säumen) so-
wie höhere Einzelstrukturen als Singwar-
ten. 

Vorkommen im Ein-
griffsbereich auszu-
schließen.  
Im Eingriffsbereich sind 
keine Nist- und Ruhe-
stätten vorhanden. Im 
näheren Umfeld sind 
auch keine essenziellen 
Nahrungshabitate vor-
handen. 
Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu. 

Eisvogel  MTB SB  

G 

Der Eisvogel besiedelt Fließ- und Still-
gewässer mit Abbruchkanten und Steil-
ufern. Dort brütet er bevorzugt an vege-
tationsfreien Steilwänden aus Lehm oder 
Sand in selbst gegrabenen Brutröhren. 
Wurzelteller von umgestürzten Bäumen 
sowie künstliche Nisthöhlen werden 
ebenfalls angenommen. Die Brutplätze 
liegen oftmals am Wasser, können aber 
bis zu mehrere hundert Meter vom 
nächsten Gewässer entfernt sein. Zur 
Nahrungssuche benötigt der Eisvogel 
kleinfischreiche Gewässer mit guten 
Sichtverhältnissen und überhängenden 
Ästen als Ansitzwarten. 

Vorkommen im Ein-
griffsbereich auszu-
schließen.  
Im Eingriffsbereich sind 
keine Nist- und Ruhe-
stätten vorhanden. Im 
näheren Umfeld sind 
auch keine essenziellen 
Nahrungshabitate vor-
handen. 
Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu. 

Feldlerche  MTB SB  

UŹ 

Charakterart der offenen Feldflur, besie-
delt reich strukturiertes Ackerland, ex-
tensiv genutzte Grünländer und Brachen 
sowie größere Heidegebiete, mit Winter-
getreide bestellte Äcker sowie intensiv 
gedüngtes Grünland stellen aufgrund 
der hohen Vegetationsdichte keine opti-
malen Brutbiotope dar. 

Vorkommen im Ein-
griffsbereich auszu-
schließen.  
Im Eingriffsbereich sind 
keine Nist- und Ruhe-
stätten vorhanden. Im 
näheren Umfeld sind 
auch keine essenziellen 
Nahrungshabitate vor-
handen. 
Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu. 

http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102951
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103035
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Feld-
schwirl  

MTB 

-- 

SB 

-- 

 

U 

Als Lebensraum nutzt der Feldschwirl 
gebüschreiche, feuchte Extensivgrün-
länder, größere Waldlichtungen, grasrei-
che Heidegebiete sowie Verlandungszo-
nen von Gewässern. Seltener kommt er 
auch in Getreidefeldern vor. Das Nest 
wird bevorzugt in Bodennähe oder un-
mittelbar am Boden in Pflanzenhorsten 
angelegt (z.B. in Heidekraut, Pfeifen-
gras, Rasenschmiele). 

Vorkommen im Ein-
griffsbereich auszu-
schließen.  
Im Eingriffsbereich sind 
keine Nist- und Ruhe-
stätten vorhanden. Im 
näheren Umfeld sind 
auch keine essenziellen 
Nahrungshabitate vor-
handen. 
Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu. 

Feld-
sperling  

MTB SB  

U 

Der Lebensraum des Feldsperlings sind 
halboffene Agrarlandschaften mit einem 
hohen Grünlandanteil, Obstwiesen, 
Feldgehölzen und Waldrändern. Darüber 
hinaus dringt er bis in die Randbereiche 
ländlicher Siedlungen vor, wo er Obst- 
und Gemüsegärten oder Parkanlagen 
besiedelt. 

Vorkommen im Ein-
griffsbereich auszu-
schließen.  
Im Eingriffsbereich sind 
keine Nist- und Ruhe-
stätten vorhanden. Im 
näheren Umfeld sind 
auch keine essenziellen 
Nahrungshabitate vor-
handen. 
Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu 

Fischad-
ler 

MTB Rast  

G 

In Nordrhein-Westfalen kommt der 
Fischadler als regelmäßiger aber selte-
ner Durchzügler vor. Als Brutvogel ist er 
bereits im 19. Jahrhundert ausgestor-
ben. Die Verbreitungsschwerpunkte der 
heutigen Brutgebiete befinden sich in 
Nordeuropa, Osteuropa und Russland, 
wo die Art in waldreichen Seenland-
schaften, in Flussauen und Küstenregio-
nen brütet. Auf dem Herbstdurchzug er-
scheinen die Vögel in Nordrhein-
Westfalen von Mitte August bis Mitte 
November, mit einem Maximum im Sep-
tember. Auf dem Frühjahrsdurchzug zu 
den Brutgebieten treten sie von März bis 
Mai auf. Als Rastgebiete benötigt der 
Fischadler gewässerreiche Landschaf-
ten mit großen Stillgewässern, die einen 
guten Fischbesatz aufweisen. Geeignete 
Nahrungsgewässer sind Seen, Altwäs-
ser, Abgrabungsgewässer sowie ruhige 
Abschnitte und Staustufen großer Flüs-
se. 

Vorkommen im Ein-
griffsbereich auszu-
schließen.  
Im Eingriffsbereich sind 
keine Nist- und Ruhe-
stätten vorhanden. Im 
näheren Umfeld sind 
auch keine essenziellen 
Nahrungshabitate vor-
handen. 
Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu 

Gartenrot-
schwanz  

MTB 

-- 

SB 

-- 

 

U 

Mittlerweile konzentrieren sich die Vor-
kommen in Nordrhein-Westfalen auf die 
Randbereiche von größeren Heideland-
schaften und auf sandige Kiefernwälder. 
Zur Nahrungssuche bevorzugt der Gar-
tenrotschwanz Bereiche mit schütterer 
Bodenvegetation. Das Nest wird meist in 
Halbhöhlen in 2-3 m Höhe über dem 
Boden angelegt, zum Beispiel in alten 
Obstbäumen oder Kopfweiden. 

Vorkommen im Ein-
griffsbereich auszu-
schließen.  
Im Eingriffsbereich sind 
keine Nist- und Ruhe-
stätten vorhanden. Im 
näheren Umfeld sind 
auch keine essenziellen 
Nahrungshabitate vor-
handen. 
Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu 

http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103089
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103089
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103182
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103182
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103092
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103092
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Girlitz  MTB 

-- 

SB 

-- 

 

S 

Aufgrund seiner mediterranen Herkunft 
bevorzugt der Girlitz ein trockenes und 
warmes Klima, welches in NRW nur re-
gional bzw. in bestimmten Habitaten zu 
finden ist. Aus diesem Grund ist der Le-
bensraum Stadt für diese Art von be-
sonderer Bedeutung, da hier zu jeder 
Jahreszeit ein milderes und trockeneres 
Mikroklima herrscht als in ländlichen 
Gebieten. Eine abwechslungsreiche 
Landschaft mit lockerem Baumbestand 
findet er in der Stadt auf Friedhöfen und 
in Parks und Kleingartenanlagen. Hier ist 
auch das Nahrungsangebot an kleinen 
Sämereien von Kräutern und Stauden 
sowie Knospen und Kätzchen von 
Sträuchern und Bäumen ausreichend 
vorhanden. Der bevorzugte Neststandort 
befindet sich in Nadelbäumen. 

Vorkommen im Ein-
griffsbereich auszu-
schließen.  
Im Eingriffsbereich sind 
keine Nist- und Ruhe-
stätten vorhanden. Im 
näheren Umfeld sind 
auch keine essenziellen 
Nahrungshabitate vor-
handen. 
Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu. 

Habicht  MTB 

-- 

SB 

-- 

 

U 

besiedelt Kulturlandschaften mit Wech-
sel von geschlossenen Waldgebieten, 
Waldinseln und Feldgehölzen, Bruthabi-
tate in Wäldern ab einer Größe von 1 - 2 
ha; Brutplätze in hohen, alten Bäumen, 
Größe des Jagdgebietes 4 - 10 km²; In 
der Kartierung nicht nachgewiesen 

Vorkommen im Ein-
griffsbereich auszu-
schließen.  
Im Eingriffsbereich sind 
keine Nist- und Ruhe-
stätten vorhanden. Im 
näheren Umfeld sind 
auch keine essenziellen 
Nahrungshabitate vor-
handen. 
Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu 

Heide-
lerche  

MTB 

-- 

SB 

-- 

 

Uŷ 

Die Lebensräume der Heidelerche sind 
sonnenexponierte, trockensandige, ve-
getationsarme Flächen in halboffenen 
Landschaftsräumen. Bevorzugt werden 
Heidegebiete, Trockenrasen sowie lo-
ckere Kiefern- und Eichen-Birkenwälder. 
Das Nest wird gut versteckt am Boden in 
der Nähe von Bäumen angelegt.  

Vorkommen im Ein-
griffsbereich auszu-
schließen.  
Im Eingriffsbereich sind 
keine Nist- und Ruhe-
stätten vorhanden. Im 
näheren Umfeld sind 
auch keine essenziellen 
Nahrungshabitate vor-
handen. 
Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu 

Klein-
specht  

MTB 

-- 

SB 

-- 

 

U 

besiedelt parkartige oder lichte Laub- 
und Mischwälder, im Siedlungsbereich 
strukturreiche Parkanlagen, alte Villen- 
und Hausgärten sowie Obstgärten mit 
altem Baumbestand; Nisthöhle in ange-
faulten oder morschen Weichhölzern, z. 
B. in Birken, Weiden 

Vorkommen im Ein-
griffsbereich auszu-
schließen.  
Im Eingriffsbereich sind 
keine Nist- und Ruhe-
stätten vorhanden. Im 
näheren Umfeld sind 
auch keine essenziellen 
Nahrungshabitate vor-
handen. 
Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG, die erheblich 
sein könnten, können 
daher sicher ausge-
schlossen werden. 

treffen 
nicht 
zu 

http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102990
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103008
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103037
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103037
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103159
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/103159





























